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Baupolizei und Ansiedlung.
Von Stadtsekretär 0 tt 0 W i ß d 18 Ü I I e r in ZüHichau.

, (Nachdruck verboten.)
Aus der Praxis heraus für die Praxis soll hier das

wenig bekannte Gebiet: "Baupolizei und Anstedlung \bc_
handelt werden, da die Zukunft während und nach dem
Kriege nur dann für den Baufachmann und für die Bau
welt Großes bedeuten kann, wenn er sich mit dieser An
gelegenheit vertraut gemacht hat. Denn der Kleinwoh
n ngsbau kann nur durch die A TI sie d J 11 TI g diejenige
Forderung erfahren, die wir zur VolksgeS\1tldung
brauchen.

Nach den jetzigen gesetzlichen Bestimmullifen muß
derjenige, der außerhalb  it1er im Zusammcnh nge be
bauten Ortschaft ein \V ohnhaus errichten oder ein vor
handenes Gebäude zum Wohnhaus einrichten will, die
Genehmigung vom Kreisausschuß, in Stadtkreisen von
der OrtspoJizeibehörde, zur Ansiedlung einholen. Vor
deren Aushändigung darf die polizeiliche Bau e r 1 a u b 
ni s nicht erteilt werden.

Die nach den Erfahrungen der bisherigen Praxis
nicht immer leicht zu 'treffende Unterscheidung des Ge
setzes zwIschen "Einzelansiedlung" und "Kolonie" und
die verschiedcne Behandlung, dieser beiden Arten der
Ansiedlung ist aufgehoben. Das Gesetz hat den Begriff
der "Kolonie" beseitigt und kennt nur den einheitHchen
Begriff der "Ansiedlung". Die .entscheidung darüber, ob
vor Crteilung der A1Jsiedlungsgenehmi 'l1ng besondere
MaßnJhmen zur \Vahrung der öffentlich - rechtlichen
Interessen zu treffen sind, ist demgemäß von der i Tl
.i cd e m fall e vorzunehmenden Priifung abhängig zu
nmchen, ob durch die geplante \\ ohnstätteng;rÜndullg
ein wesentlicher Einfluß auf die öffentlich-rechtlichen
V crhä1tnisse zn erwarten ist oder nicht. Die Beseiti
gung der Unterscheidung zwischen Einzelansiedlung; und
Kolonie hat die weitere folge, daß in Landkreisen nicht
mehr verschiedene Behörden in Tätigkeit treten, je
nachdem es sich um die eine oder die andere Art der
Ansiedlung handelt, sondern daß eine einheitliche Ge
nehrnigungsbehörde fÜr den regelmäßigen faH der An
siedlung; bestellt ist. Als solche ist der Kreisallsschuß
gewählt. In fällen, die keinen Aufschub zulassen, oder
in welchen das Sach- ulld Rechtsverhältnis ldar liegt, ist
der Landrat allein als Vorsitzender des Kreisausschusses
befugt, in dessen Namen die Ansledlungsgenehmigung zn
erteilen oder zu versagen. Im Interesse der Bauwelt
empfiehlt es sich, daß der Landrat VOI1 dieser Befugnis
einen ausgedehnten Gebrauch maclIt. fördert er doch
so nicht nur den VV ohnhausbau, sOlIdem auch das
schwer geprüfte Bauhandwerk.

Werden in zeitlieben Abständen wiederholt An
träge auf .t:rtciJung der Ansiedlungs cnehmigung ge
stellt und erscheint die Annahme bt:fechtigt, daß es sich
der Sache nach um Teilstücke eines einheitlich ent
worfenen Planes bandelt. so können die Anträge
von der GClIehmigungsbehördc in einem Verfahren
behandelt werden. Davon, ob derjenige, welcher
die Erteilung der Ansiedlungsgenel1migl1ng beantragt,
auch in \Virklichkeit der .Ansiedler ist, hängt seine Be
rechtigung zur Stel1ung des Antrages ab. Deshalb hJt
die Behörde diese Frage ohne Rücksicht darauf, ob
Einsprüche erhoben wordem sind, zu prüfen, und anch
dem Revisionsrichter steht darÜber von vornherein die
freie Beurteilung zu. Es ist nicht ausgeschlossen, den
EigentÜmer eines Grundstücks auch dann zu dem An
trage für berechtigt zu erachten, wenn er das geplante

vVohnhaus nicht zum eigenen Gebrauch errichten son
dern nach der Errichtung veräußern oder ver eten
will, und selbst wenn er das Grundstück zwar noch
nicht aurgelassen, aber 1?ereits verkauft hat und das
!laus. von dem Käufer bewohnt werden sol!. Dag;egen
1st mcht zu dem Antrage berechtigt, wer gar nicht die
Absicht hat, das \Vohnhaus herzustellen, sondern nur
für das Ansiedlungsverfahren als Antragsteller vorge
chobcn wird, um die Person dessen zu verdecken, der
m Wahrheit die Ansiedlung errichten will; - so die
Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts, welche
als gesetzliche 'Grundlage dienen. \Velchc Zwecke mit
dem Wohnhaus verbunden werden, kann zwar für die
Ansiedlungsgenehmigung von Bedeutung sein, darr aber
nicht als Bedingung vorgeschrieben werden; dies ist
vom Oberverwaltungsgericht ausdrücklich entschieden.
Daß der Antragsteller Eigentümer des zu besiedelnden
Gnmdsth::ks sei, ist nicht unbedingt erforderlich. Auch
diese frage ist bcrdts vom höchsten Gerichtshof ent
schieden.

Der Ausstellung der Ansiedlungsgenehmigllng be
darr es auch, wenn nach ursptüngJicher Versagung im
Verwaltungsstreitverfa}1ren endgültig entschieden ist,
daß die Genehmigung zu erteilen sei. Die tIillzufügung
einer fristbestimml1ng, innerhalb welcher von der AH
siedluugsgencbmigung Gebrauch gemacht werden muß.
faUs sie nicht erloschen soll, v,rjrd iiir zulässig erOlchtet:
Der Antrag auf Ansiedlungsgenehmigung kann wieder
holt \verden, andererseits kann- die Ansiedlungsg;enehmi
gung durch das tatsächlich unerlaubte Bewohnen llnd
clt!rch Zeitablaur nicht ersessen werden.

Die Ansiedlung;sgenehmh;ung macht dIe B:J.ucrlaub
l1is ni c h t entbehrlIch. Diese kann versagt werden.
wiewohl jene erteilt ist. Anc1erer eiis macht der Mange!
Jet' nach Ausieht der Baupolizeibehördc erforderlichen
.Ansied!llngsgenehmiglluß die Versaguug der ßal1crlaub
nis notwendig. Glaubt der Baulustige, daß die Voraus
setzungen für die Vorderllng der Beibringung der An
siedlungsgenehrnigung nicht vorliegen. kann cr die die
Ballerlallbnis versagende VerfÜgung mit den Rechts
mitteln des Lanctesverwaltungsgesetzes angreifen, wie
dies d<1s Obervenvaltungsgericht verschiedentlich be
stätigt hat.

Ist ein \V ohngebäude, für das es einer Ansiedlungs
enehmigung bedurft hätte, ohne solche - und zwar
gleichviel ob mit oder ohne Baueriaubnb - errichtet
worden. so hat die Polizeibehörde eine frist zu steHen
binnen welcher die   Ansiedlungsgenehmigung beizubrin
gen ist. und nach deren Ablauf die besonderen :Einricb
tungen zu \Vohnzwecken, insbesondere die feuerstätten.
zu beseitigen sind. Znr \Vegschaffung der erriehtetc::n
Anlagen ist der Ei entümer verpflichtet, die Auffordc
rung zur R.äumung der \Vi'ohnungen an die Bewohne.- zu
richten. SOlange ein Verfahren wegen Genehmigung
der Ansiedlung schwebt, k"mn die Polizeibehörda in der
Regel nur die Bcnutzung zu \Volmz.wecken verbieten.
Gegen derartige VerfÜgungen der Poli?eibehörde finden
nur die Rechtsmittel des Landesverwaltungsgesetzes
statt.

Die wescnUichstc Bedeutung des AnsiecUungsge
setzes wird durch die Zeit nach dem Kriege und allch
teils schon während des Krieges besonders dadurch er
höht, daß man LandgÜter zur Aufteilung und Ansiedhmg
bringt. Zu Landgütern im Sinne dieser Vorschriften ge
hören nicht nur Güter im engeren Sinne   Ritt.:::rgüter
usw. _ sondern auch bäuerliche, kleinbällerliche und



ähnliche Besitzungen. Daß ein Bedürfnis zur Aufieilung
erst nach dem Kriege besonders nötig wird, bcdl.J.rf wohl
keiner Erörterung mehr, und liegt solche auch nicht im
R.ahmen dieses Beitrages.

Ansi;;:dltingen, die durch Rentellg'utsbildung unter
Vermitt8lung der Generalkommissionen entstehen, be
dürfen keiner besonderen Genehmigung, da die Genen
migungsbchörde die Generalkornrnissiol1 selbst ist, da
gegen die BauerJaubnis der Baupolizeibehärde, die den
Bauschein auszustellen hat. Die Ertei1nng der An
sicdbng-sgen hmigung ist also selbst Sache der Oeneral
kot}1mission, Das Verfaluen bei den Generalkommissi
onen ist besonders geregelt und interessiert die Bauweltweniger. =:0==

c=ü
Die allgemeine Vertragspflicht des Bau

Unternehmers.
Von Dr. jur. Eckstei n.

Kein Gesetz ist in der Lage. die Rechte und PfUch
ten zweier Vertragsparteien erschöpfend zu regeln.
Treten zwei Parteien in ein Vertragsverhältnis, so treten
sie gleichzeitig in ein VertrauensverhäJtnis, und nur aus
diesem Gesichtspunkte heraus lassen sich die gegen
seitigen -Rechte und Pflichten richtig erfassen.

Dieser Grundgedanke kommt im bürg-crJichen Ge
setzbuch auch zum Ausdruck. Es heißt im   157: Ver
träge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit
-RÜcksicht auf die: Verkehrssitie erfordern, und im
242 BOB: Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung
so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht
auf die Verh.ehrs:-iHen es erfordern.

,Vas nach Treu und Glauben von dem Schuldner
verlangt \verdel1 kann, richtet sich nach den einzelnen
Umständen des Vertrages, richtet sich insbesondere da
nach, inwieweit da Auftraggeber dem anderen Teil
Vertrauen entgcgcJJgcbracht hat, inwieweit er ihm
eigene Veralltwortung überläßt.

Man wird hierbei je nach der Art, nach der ein
Bauvertrag abgeschlossen ist, einen verschiedenen .Maß
stab anlegen mÜssen.

Wenn ein erfahrener Bauunternehmer auf eigene
Gefahr (Risiko) einen Bau ausfÜhrt und die einzelnen
Bauverträge mit den Bauhandwerkern ausfÜhrt, so wird
jeder Bauhandwerker damit rechnen können, es mit
einem sachkundigen Manne zu tun zu haben, llnd er
wird mit Recht annehmen können, daß von ihm nichts
weiter verlangt wird, aJs die bloße Leistung der ihm
Übertragenen Arbeit.

Gibt dagegen ein sachkundiger Grundbesitzer einern
Bauunternehmer einen ganzen Bau in Akkord, und hat
er seinerseits keinen sachkundigen .Menschen, keinen
Architekten LlSW. zur Seite, so wird natürlich der Bau
unternehmer mit der denkhar größten Verantwortung
arbeiten müssen. Der Bauherr erwartet in solchen
fäl!en, daß der Bauunternehmer sich nicht damit be
gnüg;t, nach den Aufträgen des Bestellers '€inen Bau aus
zuführen, sondern der Bauherr will in diesem Bauunter
nehmer einen sachkundigen Berater haben, jemanden,
der nicht nur den Auftrag selbst ausführt, sondern der
ihm mit Rat und Tat zur Seite steht, nnd ihn nach besten
Kräften vor jedem Schaden schÜtzt.

Muß der Bauunternehmer :ms den Umständen des
falles entnehmen, daß der Bauauftrag !loch nicht mit
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der nötigen Sachkenntnis vorbereitet ist, daß der Bau
herr vielteicht zurzeit von falschen Voraussetzungen
ausgeht, so darf er, faUs er eine VertrauensstcUung inne
hat, nicht etwa gleich mit der Ausführung des Banes be
ginnen, sondern er hat dem Besteller erst seine etwaigen
Bedenken zu unterbreiten.

Es ist z. B. sehr gut möglich, daß ein' bestimmter
Bau sich für ein bestimmtes Grundstück nicht eignet, es
ist möglich, daß der Bauunternehmer mit einem be
stimmten Baustoff, dessen. Verwendung- der BesteHer
angeordnet hat, besonders 'schlechte  rfal1ful1gen ge
mach  hat, I es ist möglich, daß bei den \Vünschen des
Bestdlers die tIimmelsrichtung, Witterungsverhältnisse,
LuftfeuchtÜrkeit und dergleichen, die vielleicht die
SchwammbHdung und dergleichen begünstigen könnten,
we dem Bauunternehmer --- vielleicht nur durch Zu
fall - bekannt 'sind.

Wenn der Bauunternehmer in solchen fäHen seine
Erfahrun  nicht zugllnsten des BesteUers verwendet,
ihm unter Umständen vOn der Ausführung des Baues
überhaupt oder von der Ausführung dieser bestimmten
Ari oder von der Ausführung ohne bestimmte Abände
rungen nicht abrät, so würde er sich einer Vertragsver
letzung schuldig machen, und der BesteHer könnte ihn
g gebenenfans auf Schadenersatz in Anspruch nehmen.

Diese Pflichten hat der Bauunternehmer, auch ohne
daß ausdrücklich ihm eine derartige' PtIicht zur Be
ratung auferlegt ist; denn vertragliche Abmachungen er
fo]gen oft stillschweigend, und gerade aus dem Schwei
gen des Bestellers ist in vielen fäJJen zu entnehmen,
daß der BesteHer damit rechnet, daß der Bauunter
nehmer seine .erfahrung und seine Sachkenntnis durch
seinen -Rat in den Dienst der Sache stellt.

So wie der Bauunternehmer unter Umständel! die
Pflicht zur sachkundigen Beratung hat, so hat er in
gleicher WClse die Pflicht Zur sachkundigen Beaufsichti
gung.

\Venn etwa der Besteller selbständig die Verträge
mit den DalIstofiJieferern abgeschlossen hat und der
Bauunternehmer feststeHt, daß dem BesteHer eine ge
ringere Sorte geliefert wird, als dieser bestellt hat. so
wÜrde es seiner Vertragspflicht nach Treu und Glauben
enisprechen, der Saehe des Bestellers zu dienen, und
ihn von der minderwertigen Lieferung in Kenntnis zu
setzen.

In gleicher Weise würde man eine Pflicht annebmen
mÜssen, et\vas wachsam darüber zu sein, daß der Be
steUer nicht durch 'Schmiergelder - oder in ähnlicher
V\i eise benachteiligt wird.

Dieses sind zwei Beispiele von den Pflichten, die
sich im Einzelnen ins Unabsehbare weiter erörtern
ließen.

Nicht nur für den Bauunternehmer kann die e
Pfiieht, dem Besteller mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen, von Bedeutung werden. sonc1em vor allem für
den kleinen Bauhandwerker, dem etwa eine einzelne
Ausbesserung, eine einzelne Ergänzungsarbeit und der
gleichen übertragen wird. Gerade in solchen fällen er
leilt der Besteller oft die unzweckmäßigsten Auftrage,
aber er kann erwarten, daß Cl' auch von dem einzelnen
Bauhandwerker anf das etwa Unzweckmäßige seines
Auftrages hingewiesen wird; und der Bauhandwerker,
der einen Auftrag einfach ohne weiteres nach den An
gabe)1 des Bestellers ausführt, würde sich unter Um
stände . schadenersatzpfiichtig machen. j

J

!
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Die allgemeinen -Pflichten des Unternehmers nehmen

greifbarere Gesfalt an in Hinsicht auf die Pflicht ZlIf
Prüfung und Beratung hinsichilich der ihm erteilten An
weisungen, des Baugrundes, der Baustoffe, doch würden
die hier auftretenden Rechtsfragen einer SonderdarsteIlung bedürfen. .

Einen besonderen fall zur Wahrnehmung der Inter
essen des Auftraggebers regelt das Gesetz s01bst im
.  650 BOB.: W coll nämlich dem Vertrage ein Kosten
anschlag zugrunde gelegt ist, ohne daß der Unternehmer
die Gewähr für eine Nichtüberschreitung des Anschlages
zu tragen hat, so ist der Unternehmer verpflichtet, so
bald eine überschreitung des Kostenanschlages zu cr
warten ist, dem Besteller unverzügHch Anzeige zu
machen. Andernfalls ist er schadenersatzpftichtig.

Die Pflicht zur Wahrnehmung d,er Interessen des
Bauherrn dauert während der ganzen Zeit der Bauaus
führung fon. Der Bauunternehmer ist nicht ohne
weiteres berechtigt, allen Anweisungen des ßauherrn zu
folgen, wenn er erkennen muß, daß diesen Anweisungen
die nötige Sachkenntnis fehlt.

Ein Beispiel aus .der Praxis des Reichsgerichts: Ein
Architekt hatte die ßauldtung eines Baues, der zu
einem bestimmten Zeitpunkt icrtiggestellt werdep sollte.
Die Bauausiührul1g verzögerte sich etwas und der Be
stellcr drängte auf beschleunigte fortführung. Die folge
war, daß das Gebäude 110eh nicht genügend ausgetrock
net war. Da der Besteller es besonders wünschte, ließ
der Architekt auch noch LiI.lOleum legen, was die l'i'euch
tio.keif und die dadurch bedingte Entstehung des
S;hwarnmes wesentlich förderte. Der Bauherr kam mit
seinem Schadensanspruch gegen den Architekten durch,
obwohl dieser sich damit verteidi te, genau llach den
Anweisungen des Bestellers gehandelt zu naben; er) häHe
vielmehr den Bauherrn auf die große Gefahr einer be
schleunigten P crtigstellung des Baues aufmerksam
machen müssen.

Andererseits ist der Bauunternehmer natürlich nur
verpflichtet, den Bauherrn auf etwaige Oehlhren auf
merksam zu machen. Übernimmt der Bauherr seiner
seits die Gefahr, und gibt er Anweisungen, ungeach et
eines abweichenden Rates des Bauunternehmers, so Ist
der Bauunternehmer nicht etwa verpflichtet, 'g;egen die
Anweisung des Bauherrn zu handeln. Hat er seiner
Pflicht Genüge getan, so lcann er getrost die Anweisun
gen des Bestellers genau befolgen.

c=o
Verschiedenes.

Für die Praxis.
EutwässerunO' beim Kleinwolmul1gshauSe. Bei einem

KleinwOhnUngsha sc macht eine Abortan!agc mit
WasserspÜlung oft einige Schwierigkeiten, wenn fUr die
i:inführung der .Abwasser in das Kanaj etz el?  ?wisSer
Grad der I(einhcit dieser gefordert wIrd. es 1st dann
die :Einrichtung einer Kläranlage erforderlich. Meist ist
anzunehmen, daß ein a'usreichender Reinheitsgrad sc?on
bei einer Klärung in faulräumcl1 (Klärgruben) erreIcht
wird. Nur wenn ungÜnstige Vorflutverhältnisse vOr
liegen, wird auch noch. eine sogena nte ?i?logiSc c
Reinigung notwendig sein. Genügt .dle Remlgung J
faulräumen. so werden für solche kieme Anlagen zweI

I

Betonbehälter ,ion etwa je J1/ bis 2
angelegt Die Behälter kleiner anzulegen,
sam da sonst das Wasser in ihnen durch
zu ;ehr aufgewirbelt und dadmch eine
Sinkstoffe erschwert wird. Das
zwischen den beiden Behältern und das
Kanal miissen etwa 50 cm unter der
faulrauminhalts einmünden, da in dieser der
Inhalt am vollkommensten geklärt ist. Man verwendet
dazu Knierohre. Auch der Einlauf der :Hausableitung
muß unter der Oberfläche des Inhalts der ersten .faul
kammer liegen, des Geruchabschlusses wegen. = -R. =

Unterlage für Linoleumhelag. Im Grul1de genommen
bleibt es sich gleich, ob die Unterlage für KOlkplatten
beläge, über die ein Linoleumbelag geslMnnt werden
sol!, aus Zement- oder Gipsestrich besteht. Die Iiaupt
sa('he ist UU1', daß der Untergrund gut trocken ist und
nicht arbeitet. Ein Arbeiten des Unterbodens ist alier
l1in.2;s bei Zement weTIiger zu befürchten wie bei Gips,
der erstere ist deshalb immer vorzuziehen. Es muß
dahei aber beachtet werden, daß der Zementbeton für
den Untergrund nicht zu mager gemischt wird. Auf den
Zementestrich muß, um eine .fußwarme Decke zu cr
zielen, ein KorkbeJag aufgebracht werden. Korkpiatten
verrichten natÜrlich gute Dienste, aber die fugen dieses
Belags zeichnen sich auf dem Linoleum bei längerem
Begehen stark ab. und der Ullo!eumbclag erhält da
durch ein unschönes Aussehen. Besser geeignet ist ein
guter Korkestrieh, der mit Magnesit lind Chlormagnesium
hergesteHt ist. Ailcrdings ist eine solche Ausführung
unbedingt einer Sonderfirma Z11 übertragen, deren lang
iährige :Erfahrungen die Gewähr für eine gute, sachge
mäße AusIührung bietet. Dei nicht sachgemäßer Aus
füluung sind große Enttäuschungen, die sich in Form
von Aufbeulnngen des Linoleumbelags zeigen, unvermeidbar. = w. =

Verbands-, Vereins- usw. Angelegenheiten.
Techniker ais Bürgermeister. Der von der deut

schen Gruppe des MitteleuropäIschen Verband.es aka
demischer Ingenieurvet.eine verfochtene Gedanke, aka
demisch gebildete Techniker mit der Leitung von Ge
meindeverwaltungen zu betrauen, gewinnt immer mehr
Boden. Nachdem vor einiger Zeit die in rascher Ent
wicklung begriifene Stadt Königshütte (O.-S.) den
Stadtbaurat ßrahJ zu ihrem ersten Bürgermeister
wählte ist diesem Beispiel nunmehr auch die größte
Landg meinde Oberschlesiens, Hindenburg,  efolgt, und
hat ihren bisherigen Gemeindebaurat, l-i:egl€:cullgsbau
meister Schwan, zum Gemeindevorsteher gewäJ1lt.

Verband deutscher Dacbpappcniabrikanten. Der
Verband hält am 13. März d. J. in BerIin seine dies..
jährige :Hauptversammlung ab. Auf der  .agcsor.dnu g
steht u. a. folgendes: Berichterstattung uber dIe die
Dachpappen- und Teerprodukteindustrie interessieren
den Vorgänge seit der außerordentli hel1 Iiauptver
sammlung am 27. März 1917, Gener,aldltektor Ste ha
Mattar, Leipzig. Vortrag von Ingemeur Arnold Inn tI,
Iiamburg: Das Wesen und die Bedeutung des Iialb
teeres (1"ieftemperaturteer) im allgemein n  nd. in be
sonderer Rücksicht auf die DachpappentabnkatlOn. 
Dachpappenunterhaltungsverträge, Justizrat Dr. Jung,
Prenzhm. - Die Neuordnung der Zontarifsätze  Iicrmann
Consbruch,  tlamburg. ---' fragen, betr. die stillgelegten
Betriebe.

J
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Wettbewerb.

RaUsch (Polen). Zwecks Erlangung von Bauplänen
für den Wiederaufbau des -Rathauses hierselbst schreibt
der M'agistrat einen Wettbewerb aus. fiieriür sind drei
Preise ausgesetzt: Ein 1. Preis von 5000 dll, ein
2. Preis von 3000 d!{ und ein 3. Preis von 2000 eilt. Das
Preisausschreiben zur Erlangnng von Plänen für die
Fassade und Bauten auf dem Alten Ringe sieht gleich
falb drei Preise vor und zwar auf die Gesamtsumme
von 5500 dlt.

Schulangelegen 11 eiten.
Technische Hochschule zu Danzig. An der Tech

nischen Hochschule zu Danzig sind im Winterhalbjahr
1917/18 nach vOrläufiger Feststellung eingeschrieben:
620 Studierende - davon sind 548 beurlaupt - (gegen
576 und 498 im Winter 1916/17 nach endgültiger fest
stellung) und 4ü9 Hörcr und Gasttei1nchmer Besucher,
darunter 379 Damen. Die Abteilung für Architektur
zählt 79 (83), die Abteilung für Bauil1genieurwesen
]84 (I87) Desueher.

Die Technis he Hochschule BresIau zählt im Wintcr
haihjahr ]917118 nach vorläufigN feststellung 322 Stu
dierende --- davon gelten 286 als beurlaubt -  (gegen
28] und 226 im Winter ] 9]6/17 nach endgliltiger fest
stellung) und 81 (66) Hörer und Qastteilnel1mer .- da
von 42 (38) beuriaubt  , insgesamt also 75 (83) Be
sucher.

Baumarkt.

Vom Bau-Arbeitsmarkt in EngJand. Die BeschäW
?;1l11,2; war, wie das "ReichsarbeÜsblaH" nach .,Thc
Board of Trade LabcJur Gazette" berichtet, im Dezem
ber 1917 in fast allen Hauptge"\verbszweig'en ebensop;ut
wie in den Vormonaten.

Auf dCill Baumarkt \Var die private Bautätigkeit
beschränkt, doch war mit Aufträgen für die Regierung
in den baugewerblichen Unternehmungen, Ziegeleien
wie in der Zementindustrie lebhaft zu tun. In den :::äge
mühlen blieb die Beschäftigung ziemlich lebhaft, des
gJeichen in der Möbelindustrie. Im Steiubrucl1sgewerbe
wurde die Arbeit durch das ungünstige Wetter unter
brochen, gleichwohl hatten die vorhaildenen Arbeits
kräfte mit Ausnahme der in den Schieferhriichen Nord
wales und in den Pflastersteinbrüchen Beschäftigten
ziemJich gut zu tun.

[J ==== D

Handelsteil.
Holz.

Vom Ifolzmarkt. Seit dem letzten Bericht (Nr. 14 deI'
Ostd. Bau-Zeitung) sind nun auch die S tgespäne mit WirkuJlg
vom 16. Februar 1918 ab mit Beschla,iS belegt und gleichzeitig
Höchstpreise ml dIeselben festgesetzt worden. Im allgemeinen
sind also hierdurch alle bisher in diesem Artikel getätigten
Verkäufe und Käufe hinfällig geworden, weil ihre Erfüllung
durch h6ber<  Gewalt unmbglich geJ11acht ist. Die Holzbe
schaffungsstellen der stellv. rnt ndal1turen versclliedener
Korpsbezirke schreiben jetzt den liolzbedarf des Feldheeres
für die Monate April und Mai d ]. aus, In diesen Aus
schreibungen ist nur die Rede von Kantholz, Brettern, konisch
be säumten Bohlen ltnd Latte11, nicht aber von MinenbohJen
und Schurzholzrahmen. Es scheint daher, als ob vorläufig

für diese Sortimente keine Aufträge< mehr zli erwarten sind,
zumal schon in den bis ende März laufeuden "Bestellungen
davon nur viel gcringei'e Mengen angefordert worden sind,
als früher. Zu der jeizt viel erörterten Frage über die Aus-'
sichten des tIolzrnarktes und die PreisgestaItung für die Zeit
nach dem Kriege, wird jetzt von facnmännischer Seite darauf
hingewiesen, daß die Einfuhr aus dem Auslande weit hinter
der im Frieden gewohnten zurückhleiben wird und muß, ohne
daß die einheimische Holzproduktion diesen Ausfa!J zu decken
imstande sein \vird. Österreich-Ungarn wird, außer dem
großen eigenen Bedarfe, in der tIauptsache nach Italien und
dem Orient liefern, während Skandinavien und Amerika
zumeist EngJancl urrd Frankreicl1 werden versorgen mÜSScn
Auch Polei"! wird selbst sehr viel fÜr sich brauchen ,md
Rußland kommt unter deli dort herrschenden Verkehrs  und
sonstigen Verhältnissen wohl erst wieder nach vielen lahren
als fiolz1ieferant ernstiich [n Betracht. In den heimischen
Wäldern aher wird der seit 1915/16 iniolge der hohen Preise
Übermäßig gesteiRcrte EillschJag wieder eingespart werden
mÜssen und daher zunächst hinter dem der Friedensiahrewesentlich zurückbleiben. sI.

Vom deutschcn Holzmarkt. Die Lage am deutschen Laub
holzmarkt war während der letztem.! Wochen bei steigenden
Prcisen stetig. In Rohmaterialien war das Angebot im al1
gemeinen ziemlich knapp, so daß die Nachfrage in einzelncn
Sorten und Stärken nicht immer befriedigt \verden konnte.
Eschenstämme waren sehr gesucht. Das Angebot in trockenem
Dchenschnittholz, das in den ersten Kriegsjahren ziemlich
lebhaft war, geht immer mehr zurück, und t:icheuholz ist
heute Hur noch in verhältnismäßig Ideincn Posten zu sehr
hohen Prel:,en erhältlich. Es werden die J]Öcllsten Preise von
den Wi<'!ggonfabrikell und der Möbelindustrie v;ebotcn. olme
daß größere Partien zu erlangen sind. Auch fÜr l otbulChen
zeigt sich ZI1 stei cl1dcu Preisen Nachfrage. die iIl iJesserer
Ware !!iclit immer befriedigt werden kann. Pappcbtamm
enden VOll st.1rkercm Durchmesser sind gleichfalls gesucht.
Lindenholz wird in erster Linie von den FluR"zcugfabriken
verlangt. Bessere \-Vare wird nicht angeboten.
Russische Erlenrollen sind derartig im gestiegen, daß
viele Interessenten es vorgezogen haben, von einem Einkauf
abzusehen. VorallssichtJich wird die Nachfrage am Laubholz
markt weiterhin bei festen Preisen anhalten.

Verschiedenes.
PreIsstcigerul1g fiir Dacllschieter. lnfo]gc der durch den

Krieg gesteigerten Aufwendung"en fÜr Löhne, Transportkosten
und allgemeine Unkostcn ist auch eine Preissteigerung fÜrDachschiefer vorauszusehen. '

Dachpappe zu Doppeleil1deckul1gcll. Wie verlautet, hat
sich nach einem neuerdin.o;;s herausgegebenel1 Rundschreiben
des Kreisallsschusses dc]' Rohpappen- und Dachpappen-In
dustrie die Kriegsrohstoff-AbteiJung damit einverstanden er
klärt, daß mit den zum KleinlJandelsverkehr jreigegebenen
Dachpappen VOll g-eringerer Stärke als 150 anch Doppelein
deckungen vorgenommen w'el'den dürfen.

Inhalt.
Baupolizei und Ansiedlung. - Die alJgemeille Vertrags

pflicht des Batllmternehmers. - Verschiedenes. - Iiandelsteil.

Abbildungen'"
BIatt 35-36. Architekt Josef Konert in Erfurt. Kinder

heim in Magdeburg.

. Nach fi 18 des Kunslschntzgeseb:es ist eIn Nacl1bauen nach d n hicr ab.
gebildeten Banwer]{/ n und wiede gegebenen Plänen   nZUlass[g" ,

Schriftleiter: Arch. Prof. A. Just, BresIau, und Bauing. Prof. M. PrE'uB (z. Z1. im felde - Verlag PanI'Stei n ke, Breslau, Sandsir. 10.
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